
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SEMINARZIELE: 
 
Am 5. Dezember 2017 ist das Dritte Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften (GVBl. I 
2017 Nr. 28) zum großen Teil in Kraft getreten. Wichtige Änderungen für die Kommunen betreffen 
u. a. Neuregelungen zu den Gewässerunterhaltungsverbänden, zur Erstellung von 
Abwasserbeseitigungskonzepten und zum Hochwasserschutz. 
 
Die neuen Bestimmungen haben Auswirkungen auf die kommunale Abwasserbeseitigung, die 
Bauleitplanung und die Umlage von Verbandsbeiträgen.  
 
 
 
SEMINARINHALTE: 
 
Drittes Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften 

• Überblick 
 
Gewässerunterhaltungsverbände  

• Folgen der Einzelmitgliedschaft 

• Neue Vorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbände 

• Arrondierung von Verbandsgebieten 

• Ausblick: ab 2021 Beitragsdifferenzierung 

 

Gewässerunterhaltung 

• Betrieb und Unterhaltung von Schöpfwerken und Stauanlagen 

• Planung 

• Kosten 

• Gewässerrandstreifen 

 
Abwasserbeseitigung  

• Neue Anforderungen an das Abwasserbeseitigungskonzept 

• Niederschlagswasserbeseitigung als Teil der Risikovorsorge 

• Innerörtliche Straßenentwässerung 

 
Neue Ansätze des Hochwasserschutzes 

• Hochwasserschutzgesetz II 

• Auswirkungen auf die Bauleitplanung 

 
Wasserschutzgebiete 

• Neue Verfahrensregelungen 
 
 
 
REFERENT: 
 
Herr Axel Loger, Ministerialrat, Referatsleiter im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft (MLUL) des Landes Brandenburg, Potsdam 

0037BB 
 
Wasserrecht 

Novelliertes Brandenburgisches Wasserrecht: Auswirkungen für 
die Kommunen   
 
Axel Loger, Ministerialrat, MLUL, Land Brandenburg 

19.04.2018 
 
Potsdam 

pafvf - Privatakademie für Verwaltungsfortbildung GmbH & Co. KG 
Breite Str. 9 A, 14467 Potsdam,  

Tel.: 0331 / 27 34 49 23 
E-Mail: anmeldung@pafvf.de 

Internet: www.pafvf-privatakademie.de 

pafvf – Privatakademie für 

Verwaltungsfortbildung 



 
 
 
TEILNAHMEGEBÜHREN: 
(einschließlich Seminarunterlagen, Teilnahmebescheinigung, Pausengetränken und Mittagessen;  
die Beantragung von Anerkennungen unserer Seminare durch Architektenkammern, 
Ingenieurkammern etc. ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.)  
 
Eine Rechnung versenden wir im Regelfall innerhalb von 10 Tagen nach Durchführung des Seminars.  
 
248,00 EUR (USt-frei) für Bedienstete der öffentlichen Verwaltungen 
  90,00 EUR (USt-frei) für Auszubildende und Vollzeitstudierende 
329,00 EUR (USt-frei) für Andere 
 
 
ANMELDUNG ZUM SEMINAR: 
 
Kennziffer:  0037BB 
 
Seminarthema:  Novelliertes Brandenburgisches Wasserrecht: Auswirkungen für die Kommunen 
 
Termin: 19.04.2018; 09:30 Uhr - 16:00 Uhr 
 
Ort: Gebäude der KVBB: Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, Pappelallee 5, 14469 Potsdam 
 
Anmelde- und Stornofrist: Grundsätzlich ist Ihre Anmeldung immer bis 2 Wochen vor dem 
Seminartermin möglich. Zu diesem Zeitpunkt entscheiden wir über die geeignete Seminarraumgröße 
bzw. bei Seminaren mit nur wenigen Anmeldungen über die Durchführbarkeit. Sie können sich auch 
kurzfristig bis wenige Tage vor dem Seminartermin anmelden, sofern es dann im Seminarraum noch 
freie Plätze gibt.  
Um Ihnen eine frühzeitige Anmeldung zu erleichtern, haben Sie bei uns die Möglichkeit, noch bis 
7 Tage vor dem gebuchten Seminartermin Ihre Anmeldung ohne Angabe von Gründen kostenlos (per 
E-Mail) zu stornieren.  
 
 


